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11- 45.!1.2der Beilagen zu den steno3raph;~chen Protokollen Jcs Nati0nalrates 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ ü4.343-2a/72 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

";fA4/A,B. 
zu 1.21 jJ. 
Präs 3m ~ Sep, 197' . ... ........ -.-~_ ........... _. ~ . ., 

Parlar:Jentarische Anfrage Nr o 721/J 
an den Bundeskanzler, betreffend 
Stellungnahme des Zentralver-
bandes slovlenischer Organisa~vionen 
~n Kärnten .3ur Anbringung z\"leisp:-:-achiger 
topographis,~ller Bezeichnungen und Auf­
schr~ften inden Gebieten Kärntens . 
mit slowenischer oder gemischter 
Bevölkerung 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

W i ~ TI 

Die Abgeordnete;.' zum National-.:at &JPPAN U11n. 

Geno~sen haben arJ 9. Juli 197? an mich die nachstehende 

Anf:.r.:age (721/J-NR/72, 11-1239 der Beilagen zu. den 

stenographischen Protokollen des Nationalrates XII1,GP) 

gerichtet: 

1. Entspricht die in der Stelluug:!1ühme des Zentral­
verbandes in Kärnten gegebene Darstellung üher 
Zusagen der 1961 il~l Amt bef:i '..ldlichen Bundes­
regierung den Tatsachen? 

2. ,'leIche Gründe sind für die gegem';irtig iLl Amt 
befindliche Bundesregie rung maßgl'l bend, die 
damr;.ls gege benen Zusagen, die -'':olkszählung 1961 
nicht zur Grundlage für nunr:oGrlr getrOffene Ent­
scheidunr;en zu r:Jachen, nicht einzuhE"t I ten? 

Gemäß § 71 Abs. 3 des Bundesgesetzes vow 6.Juli 1961, 

BGBI.Ur. 178, beehre ich mich, auf diese Ay....i'rage die 

nachstehende Ant'ltOrt zu erteilen: 
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Zu 1.: 

VTie aus der in der 1\.::lfrage el.1.t·hal tcnen Sachverhalt s-
i 

darstellung hervorgeht, hat seinerz.ei t 2\'1a1.' das 

Bundesr:Jinisteriuill fU.r Inneres, n:Lcht aber die daJ:Jals im 

Lmt gcv:esene BundesregJ..crung }~rklärungen in der R~ .. chtung 

abgege ben., daß im ZUS8.Ll;:1enh.2.ng IJi t der Volkszählung 

1961 keine Hinderhei tellfeststellung durchgeführt. vlird... 

Ich kann daher auf die iI.ntvlOrtver\·;;;.L'Jbll, die der BU1:des­

minister für Inneres unter dpr Z. 3003/1-8L/1V /72 auf die 

Anfrage der Abgeordneten SU1JPAl.I! und Genossen~ Z~ 723/(T­

HR/1972 betreffend dieselbe Angelegenhei t erteilen vlircL 

\'lie aus den Ausführungen zu 1. hervorgeht, hat 

keine llundesregierunc. eine Zusage des in der Anfrage 

unterstellt.m1 In'hal·te s gege ben. SChOll aus die sem Grund 

kann nir:ht davon ges:;::rochen werden, daß ,iie gegen­

wärtig die im .Amt befindliche BundesrGgierung (::';.e Zusage. 

einer f:rüheren Bundesregieru.ng, di8~TJ"'.! ':;:;zählu.ng 1961 

nicht zur G·rundlage für nUl1TIlehr get:-'(J.f.fene Er:~vscLei­

dungeJ.~ zu machen, nicht eingeholten hätte. 

8s se i aber auch in die sem ZusaITIL'1enho,ng auf die 

unter 'i. bereits erwähnte Anfragebeantwortung des Bundes­

ministers für Innere~3 verwiesen. 

Offensichtlich steht die vorliegend,.; Jtn:"';:age im 

Zusammenhang mit dem Bund esgesetz VOlT. 60 Juli 1972, 
BGBl.Ur. 270. :Dieses Bundesgesetz geht auf einen 

Initiativantrae von Abgeordr:eten des nationalrates 

zurück. Auch aus diesem Grund ist nicht 8L!.zusehen, 

welchen ZusaIJ:Jlenhang das Verhalten der gBgenHärtig im 

Arrrt befindlichen Bundesregieru.ng Di t dem Inhalt des 

erwähnten Bundesgesetzes haben sollte. 
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Ich bestreite freilich nicht, daß der Inlmlt 

des z,i tierten Bundesgesetzes sich wi t dem \'iortlaut 

eines GesetzentW'llrfes deckt, den das Bund €! Ekanzleramt 

unter der .J·Z 82. 613-2a/72 vom 30" Hai 1972 ZUl Be­

gu.tachtung versendet hat. 

Abgesehen davon a.ber, daß kein Fe,ch.tlicher Zu­

sarnmenha..">'lg z\'lischen diesem Gesetz enhrurf' und dem nUT' .... rnehr 

vorliegenden Bundesgesetz besteht, kann im Sirre,der 

vorstehenden Ausf'i.i.'nrungen nicht davon gesprochen werden, 

daß o.er Inhalt des Ge5dtzentwurfes im Vfidersprucb. zu 

einer von einer früi.Ler. im Amt befindlichen Bundes­

regierung geg~benel1 Zusage stünde. 

5~ September 1972 
Der ~undeskanzler: 

L-- //) 
/ I _ ~ / 
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